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Altersvorsorgereformgesetz  

- der Depotbaustein 
 

 

 

27. März 2026 

 

Die Bundesregierung kann Reform - Geht doch! 

 

Der Deutsche Bundestag hat an diesem Freitag, 

27. März 2026, die Reform der privaten Alters-

vorsorge beschlossen. Damit soll das bisherige 

Riester-Sparen ersetzt werden. Nach der Eini-

gung im Finanzausschusses Anfang der Woche 

stimmte das Parlament dem Gesetzentwurf der 

Bundesregierung „zur Reform der steuerlich ge-

förderten privaten Altersvorsorge“ (Altersvor-

sorgereformgesetz) zu. Der Regierungsentwurf 

zur Reform der steuerlich geförderten privaten 

Altersvorsorge orientiert sich eng am Koaliti-

onsvertrag und den Empfehlungen der Fokus-

gruppe private Altersvorsorge. Er greift zentrale 

Elemente aus dem Gesetzentwurf aus dem Jahr 

2024 von Christian Lindner auf, wie etwa ein 

gefördertes Altersvorsorgedepot. Zugleich setzt 

der Entwurf von Lars Klingbeil aber auch ei-

gene Akzente, wie das anzubietende Standard-

produkt inkl. Kostendeckel von 1,0 Prozent p.a. 

und den auf die gesamte Vertragslaufzeit zu 

verteilenden Abschlusskosten. 

 

Im Einzelnen sieht das Gesetz folgende Ele-

mente vor: 

 

- künftig soll neben klassischen Garantiepro-

dukten auch ein förderfähiges und zertifi-

ziertes Altersvorsorgedepot ohne Garantie-

vorgaben zugelassen werden, 

 

- bei Garantieprodukten darf das garantierte 

Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase 

entweder 80 Prozent oder 100 Prozent der 

eingezahlten Beiträge betragen, 

 

- zusätzlich wird ein Standarddepot als be-

sonders einfaches Altersvorsorgedepot mit 

Standardeinstellungen und gedeckelten 

Kosten eingeführt, 

 

- Anbieter steuerlich geförderter privater Al-

tersvorsorgeprodukte sind verpflichtet, 

auch ein solches Standarddepot anzubieten 

oder auf das Standardprodukt eines Koope-

rationspartners zurückzugreifen, 

 

- für das Standarddepot gilt ein Kostendeckel 

bei den Effektivkosten von höchstens 1 %, 

 

- das Standarddepot soll bewusst einfach aus-

gestaltet sein und nur zwei Fonds enthalten, 

 

- diese Fonds sollen als OGAW-Sonderver-

mögen ausgestaltet sein und die Risikoklas-

sen 1 oder 2 beziehungsweise 3 bis 5 abde-

cken, 

 

- im regulären Altersvorsorgedepot kann die 

Produktauswahl deutlich breiter sein als im 

Standarddepot, 

 

- zugelassen sind dort bis einschließlich Risi-

koklasse 5 insbesondere OGAW-Sonder-

vermögen, offene Publikums-AIFs (Alter-

nativer Investmentfonds), ELTIFs (Euro-

pean Long-Term Investment Funds) sowie 

bestimmte öffentliche Schuldverschreibun-

gen aus Deutschland, anderen Eurostaaten 

und europäischen Institutionen, 

 

- Abschluss- und Vertriebskosten werden 

künftig über die gesamte Vertragslaufzeit 

verteilt, eine Zillmerung oder andere Form 

der Kostenvorausbelastung sind nicht zuge-

lassen, 
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- die Auszahlungsphase wird flexibler gestal-

tet als bisher: neben der lebenslangen Leib-

rente sind künftig auch langlaufende Aus-

zahlungspläne zulässig, 

 

- diese Auszahlungspläne müssen mindes-

tens bis zur Vollendung des 85. Lebensjah-

res reichen, 

 

- eine Pflicht zur Teilverrentung oder Restka-

pitalverrentung besteht nicht mehr, 

 

- die Altersgrenze wird für den Beginn der 

Auszahlungsphase von 62 auf 65 Jahre an-

gehoben, 

 

- die steuerliche Förderung stützt sich weiter-

hin auf Zulagen sowie auf den Sonderaus-

gabenabzug mit Günstigerprüfung, 

 

- die bisherige einkommensabhängige Min-

desteigenbeitragsberechnung soll entfallen, 

 

- es ist eine beitragsproportionale Grundzu-

lage vorgesehen 

 

▪ für Eigenbeiträge bis 360 EUR 

werden 50 Cent je angespartem 

EUR gezahlt 

▪ für Eigenbeiträge von 360,01 bis 

1.800 EUR beträgt die Förderung 

25 Cent je EUR , 

 

- die maximale Grundzulage erreicht damit 

540 EUR pro Jahr, 

 

- pro Kind wird eine beitragsproportionale 

Kinderzulage von 25 Cent je EUR Eigen-

sparleistung eingeführt, 

 

- diese Kinderzulage wird bis zu einem jähr-

lichen Eigenbeitrag von 300 EUR gewährt, 

höchstens 300 EUR pro Kind, 

 

- der Berufseinsteigerbonus von einmalig 

200 EUR bleibt bestehen, 

 

- nach fünf Jahren ist ein Wechsel auf Seiten 

des abgebenden Anbieters kostenfrei mög-

lich, 

 

- vor Ablauf von fünf Jahren dürfen höchs-

tens 150 EUR zur Deckung von Fixkosten 

verlangt werden, 

 

- neue Altersvorsorgeverträge dürfen nicht 

mehr mit einer Absicherung gegen vermin-

derte Erwerbs- oder Dienstunfähigkeit ver-

bunden werden, 

 

- die Hinterbliebenenabsicherung ist auf eine 

optionale Rentengarantiezeit begrenzt, 

 

- die Eigenheimrenten-Förderung entfällt, 

 

- Produktinformationen müssen künftig stan-

dardisiert und damit besser vergleichbar be-

reitgestellt werden, 

 

- alle Produkte des Riester-Nachfolgers müs-

sen zertifiziert werden, 

 

- die Zertifizierung gilt zunächst unter Wi-

derrufsvorbehalt und wird anschließend ri-

sikobasiert durch das Bundeszentralamt für 

Steuern überprüft, 

 

- bestehende Altersvorsorgeverträge haben 

Bestandsschutz, 

 

- ein Wechsel in das neue Fördersystem ist 

möglich, 

 

- eine förderunschädliche Übertragung auf 

ein neues Altersvorsorgeprodukt ist zuge-

lassen, 

 

- bei Bestandsverträgen wird im Einverneh-

men beider Vertragsparteien ein Verzicht 

auf die verpflichtende Teilkapitalverren-

tung bei Auszahlungsplänen möglich, 
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- es wird ein Standarddepot von einem öf-

fentlichen Träger angeboten, das durch das 

Bundesfinanzministerium ausgestaltet, je-

doch nicht gesondert beworben wird, 

 

- die wesentlichen Teile der Reform treten 

am 1. Januar 2027 in Kraft.  

 

Der Bundesrat soll am 8.05.2026 zustimmen. 

 

Anbieter von Altersvorsorgedepots können in-

teressanterweise auch Versicherungen sein, 

selbstverständlich Banken, Kapitalverwaltungs-

gesellschaften und Wertpapierfirmen. Letztere 

müssen aber über ein Anfangskapital von 

730.000 € verfügen.  

 

Spannend ist auch, wer die Anleger zu den Al-

tersvorsorgedepots beraten darf. Dabei ist nicht 

zu vergessen, dass die Beratung zu einzelnen Fi-

nanzinstrumenten eine erlaubnispflichtige 

Wertpapierdienstleistung bleibt. Ein Vermittler 

mit Zulassung nach § 34f GewO kann den Kun-

den zu der Auswahl von Fonds in seinem Al-

tersvorsorgedepot beraten, ein Vermittler mit 

Zulassung nach § 34d GewO nicht. Deswegen 

wird es vor allem im Versicherungsbereich IT 

gestützte Lösungen für Selbstentscheider geben 

müssen. 

 

Der Vorteil der Lösung dürfte daher diesmal auf 

der Banken- und Wertpapierseite liegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 

Dr. Christin Waigel  

Rechtsanwalt 
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